
Österreichischer Kynologenverband 
 

IHR PARTNER IN HUNDEFRAGEN 
 

 

 

 
Österreichischer Kynologenverband (ÖKV)  Siegfried Marcus-Str. 7, A-2362 Biedermannsdorf 

Tel.: +43-2236-710667 Fax: +43-2236-710667-30  E-mail: office@oekv.at  Homepage: www.oekv.at 
BIC: RLNWATWWGTD  IBAN: AT333225000000507004  ZVR: 695549355  UID: ATU37681601  DVR 0459461 

Einzig von der FCI (Fédération Cynologique Internationale) anerkannte Dachorganisation österreichischer Hundevereine. 
 

An die  
Verbandskörperschaften des ÖKV 
Ausstellungsreferate 
 
Via E-Mail! 
 

 
Biedermannsdorf, am 06.08.2024 

ÖKV/AR24/RS1 

 

 
 
Klubsiegerzuchtschauen mit CACA - Vergabe 
 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Ausstellungsreferentinnen und 
Referenten! 
 
 
Wir befinden uns mitten im Sommer 2024 und ich hoffe, dass Sie diesen mit Ihren Hunden 
auch genießen können. 
 
Ich darf die erfolgte Novellierung des Tierschutzgesetzes zum Anlass nehmen um mich mit 
einem ersten Rundschreiben an Sie zu wenden. Diese Novelle hat für uns im 
Ausstellungswesen leider keine Verbesserungen gebracht. Der ÖKV hat in den letzten Jahren 
sowohl vor der Politik wie auch vor Gericht seine Standpunkte auch im Ausstellungswesen 
vehement vertreten und sich gegen überbordende Auflagen in 
Veranstaltungsbewilligungsbescheiden gewehrt. Die Verfahren sind zeitaufwendig. Die ersten 
Erfolge haben sich jetzt eingestellt, wobei die Höchstgerichte zu bemühen waren um 
überhaupt Sachentscheidungen zu bekommen.    
 
Rassehundeausstellungen stehen, das ist Ihnen allen völlig bewusst, im Fokus. Die allgemeine 
Öffentlichkeit, aber auch Entscheiderinnen in der Politik und den Behörden wissen zumeist 
nicht, dass eine Hundeausstellung, also auch eine Klubschau, keine Schönheitskonkurrenz 
wie eine Misswahl ist, sondern eine Zuchtschau, die das Leistungsvermögen und den Stand 
der Hundezucht bei den jeweiligen Rassen in Hinblick auf Gesundheit, Wesen und Standard 
festmacht und letztlich die Richtung weisen soll, welche Hunde in die Zucht kommen sollen 
und welche besser nicht. Deshalb wird die Klubschau in der Ausstellungordnung des ÖKV 
folgerichtig auch mit „Klubsiegerzuchtschau“ bezeichnet. 
 
Klubsiegerzuchtschauen, aber auch Ausstellungen ohne CACA – Vergabe, sind im Sinne des 
Tierschutzgesetzes tierschutzrechtlich bewilligungspflichtige „sonstige Veranstaltungen“ mit 
Tieren. Das ist nicht neu, sondern war auch bisher schon so gesetzlich vorgeschrieben und ist 
klar geregelt.  
 
Ich habe die wesentlichsten Punkte, welche es zu beachten gilt, in einem Merkblatt 
zusammengefasst und diesem Schreiben in der Anlage angefügt. Es wird hinkünftig 
gemeinsam mit der Verpflichtungserklärung ausgefolgt werden. Das Merkblatt erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und es stellt auch keine Rechtsberatung dar. Es soll Sie aber bei 
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Ihrer geschätzten ehrenamtlichen Tätigkeit im Interesse unserer Rassehunde bei der 
Organisation von Ausstellungen unterstützen.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Erfolg mit Ihren Veranstaltungen, weiterhin einen 
schönen Sommer und zeichne, 
 
Mit freundlichen, auch hundesportlichen, Grüßen, 
 

 
Mag.iur. Peter Akkad, Ausstellungsreferent 
 
 
 
Beilage: 
 
Merkblatt 
 
 
 
 


